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§ 36a ArzteG 1998 Arztliche Tatigkeit
Im Rahmen von Staatsgrenzen
uberschreitenden Kooperationen

zwischen Krankenanstalten

ArzteG 1998 - Arztegesetz 1998

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (NArzte fur Allgemeinmedizin, approbierte Arzte und Fachérzte, deren Berufssitz, Dienstort oder Hauptwohnsitz
im Ausland gelegen ist, durfen, sofern nicht § 37 anzuwenden ist, ungeachtet eines allfalligen Mangels des
allgemeinen Erfordernisses des § 4 Abs. 2 Z 5 und der im 8 4 genannten besonderen Erfordernisse den arztlichen
Beruf im Inland in Osterreichischen Krankenanstalten im Rahmen einer Staatsgrenzen Uberschreitenden
dislozierten Fuhrung von Abteilungen oder sonstigen Organisationseinheiten austiiben. Die Anmeldung zur
Eintragung in die Arzteliste hat spatestens innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Aufnahme der Ausiibung
des arztlichen Berufes zu erfolgen. Im Ubrigen sind § 27 tiber die Eintragung in die Arzteliste und§ 59 Uber das
Erléschen der Berechtigung zur Ausibung des arztlichen Berufes sinngemal anzuwenden.

2. (2)Arzte gemaR Abs. 1 sind ab dem Tag der Aufnahme der Ausibung des &rztlichen Berufes ordentliche
Kammermitglieder jener Arztekammer, in deren Bereich sie den &rztlichen Beruf ausiiben. Sie sind unbeschadet
der Nichtanwendung des § 69 verpflichtet, die von der Arztekammer im Rahmen ihres gesetzlichen
Wirkungskreises gefassten Beschlusse, die das Ansehen der in Osterreich tatigen Arzteschaft oder die
Berufspflichten betreffen, zu befolgen.

In Kraft seit 20.10.2007 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/37
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/27
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/59
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/69
file:///

	§ 36a ÄrzteG 1998 Ärztliche Tätigkeit im Rahmen von Staatsgrenzen überschreitenden Kooperationen zwischen Krankenanstalten
	ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998


